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1. Einleitung

Einleitend sei mir gestattet, drei Zitate aus der Re
gierungserklärung des Bayerischen Ministerpräsi
denten vom 10. Dezember 1986 wiederzugeben 
( 1):

-  "Auch in einer von Technik und Industrie ge
prägten Welt muß die bäuerüche Landwirt
schaft ihren festen Platz haben".

-  "Die Staatsregierung wird ihre in Deutschland 
und Europa vorbildliche Politik zum Schutz 
von Natur und Umwelt fortsetzen".

-  "Die Staatsregierung wird alles tun, was der 
Stärkung des Zonenrandes, des Grenzlandes 
und der strukturschwachen Gebiete dient".

Diese wenigen Zitate beleuchten schlaglichtartig 
die Situation, in die die Flurbereinigung gestellt ist. 
Ihre drei Hauptaufgaben

-  Hilfe für die Land- und Forstwirtschaft durch 
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe
dingungen,

-  Förderung der allgemeinen Landeskultur 
durch landespflegerische Maßnahmen,

-  Förderung der Landentwicklung durch Maß
nahmen der Dorferneuerung sowie Unterstüt
zung örtlicher und überörtlicher infrastruk
tureller Maßnahmen

fordern heute mehr denn je komplexes Denken, 
Planen und Handeln. Nie kann die Flurbereini
gung ein Belang allein sehen. Bei der engen Ver
flechtung gesellschaftlicher Interessen zeigen sich 
immer Auswirkungen ihrer Planungen und Maß
nahmen auf mehrere Bereiche.

2. Lage der Landwirtschaft

Zunächst soll auf die Landwirtschaft als einen der 
Eckpfeiler der Flurbereinigungstätigkeit einge
gangen werden:

Die Lage der Landwirtschaft ist heute durch die 
Überproduktion einer Reihe von Produkten ge
prägt, die nicht mehr bezahlbar ist und abgebaut 
werden muß. Nicht nur aus agrar- und gesell
schaftspolitischer Sicht, sondern auch aus der 
Sicht des Naturschutzes ist es erwünscht, dabei

möglichst viele landwirtschaftliche Betriebe zu er
halten. Die Überlegungen zur Produktionsver
minderung aus der Sicht der Landwirtschaft soll
ten mit den ökologischen Überlegungen möglichst 
harmonisch zeit- und raumgerecht in Überein
stimmung gebracht werden. Der Bayerische Mini
sterpräsident fordert folgerichtig im "Jahrhun
dertvertrag für die Landwirtschaft" (2), daß die 
bäuerlichen Familien etwa ein Viertel ihres Ein
kommens aus der Vergütung für ihre landeskultu
rellen und landespflegerischen Leistungen bezie
hen.
Die Flurbereinigung wird im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten diese Zielsetzungen unterstützen. Sie 
kann der Landwirtschaft wichtige Hilfen für die 
notwendige Umorientierung geben.

3. Forderungen des Naturschutzes an die Flur
bereinigung

Nachfolgend sollen die wichtigsten Forderungen 
des Naturschutzes dargestellt werden, soweit sie 
die Flurbereinigung berühren:

3.1 Forderungen des Rates von Sachverständi 
gen für Umweltfragen im Sondergutach
ten "Umweltprobleme der Landwirtschaft".

Die wichtigsten Forderungen des Sachverständi
genrates sind (3):

3.1.1 Biotopverbundsystem

Die zukünftige Agrarlandschaft soll kleinräumig 
mit einem Netz von Biotopen überdeckt sein oder 
werden. Hierfür wird ein durchschnittlicher Flä
chenbedarf von 10 % mit Schwankungsbreiten von 
5 % bis über 20 % veranschlagt.

3.1.2 Sicherung ökologisch bedeutsamer Flä
chen

Ein Ankauf der wichtigsten ökologisch bedeutsa
men Flächen und die Übertragung auf geeignete 
Träger wird gefordert. Hierzu bedarf es eines fi
nanziellen Grundstockes, der mit entsprechenden 
Mitteln ausgestattet ist und einen geeigneten Flä
chenvorrat erwirbt.

Vortrag am 23.09.1987 auf dem ANL-Seminar "Flächenumwidmungen in der Agrarlandschaft - Chancen für Gesellschaft, 
Landwirtschaft und Naturschutz" in Laufen a.d. Salzach
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3.13 Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung und Pflegemaßnahmen 
gegen Entgelt

Die landwirtschaftliche Bodennutzung muß exten- 
siviert werden. Die dadurch entstehenden be
triebswirtschaftlichen Nachteile und Pflegemaß
nahmen im Interesse des Naturschutzes sind den 
Landwirten angemessen zu vergüten.

3.1.4 Erosion

Der zunehmenden Erosion muß mit allen Mitteln 
Einhalt geboten werden.

3.1.5 Flurbereinigung

Zur Flurbereinigung unmittelbar fordert der 
Sachverständigenrat vor allem:

-  Die Flurbereinigung soll bei der Durchsetzung 
des Biotopverbundsystems gegenüber den Land
wirten eingesetzt werden. In Landschaftsplänen 
sollen Biotopverbundsysteme vorgegeben werden, 
von denen die Flurbereinigungsbehörde nur mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde abweichen 
darf.

-  Wegen der Sozialpflichtigkeit des Grundeigen
tums soll im Flurbereinigungsverfahren ein ko
stenloser Abzug allein für Naturschutzzwecke von 
bis zu 3 % von jedem Grundeigentümer verlangt 
werden können.

-  Schlaggrößen von mehr als 10 ha sollen in der 
Flurbereinigung keinesfalls ausgewiesen werden. 
Die durchschnittliche Schlaggröße muß weit dar
unter liegen. Größere Schläge sollen durch die 
Flurbereinigung wieder geteilt werden.

3.1.6 Gesetzesänderungen

Der Sachverständigenrat verlangt, in das Flurbe
reinigungsgesetz und das Gesetz über die Gemein
schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" mehr umweltpolitische 
Belange aufzunehmen. Beide Gesetze sollen sei
nen Vorstellungen entsprechend geändert wer
den.

3 2  Forderungen des Bundes Naturschutz in 
Bayern

Auch der Bund Naturschutz in Bayern hat sich in 
einem Positionspapier mit der Flurbereinigung 
befaßt (4). Sein oberstes Ziel ist die umweltver
trägliche Landnutzung auf der gesamten Fläche. 
Diese schließt die Sicherung von Biotopen und 
deren Vernetzung mit ein. Im übrigen fordert der 
Bund Naturschutz eine möglichst umfassende Be
teiligung bei allen Verfahrensabschnitten.

4. Was kann die Flurbereinigung für Natur und 
Landschaft tun?

Die Bayerische Staatsregierung hat sich erst jüngst 
in einem Bericht an den Bayerischen Landtag mit 
der Materie auseinandergesetzt (5). Einer Ände
rung des Flurbereinigungsgesetzes hat sie eine 
klare Absage erteilt. Dagegen muß abgewartet 
werden, ob das Gesetz über die Gemeinschafts
aufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" novelliert wird.
Nachfolgend soll auf der Grundlage der geltenden 
Gesetze, des erwähnten Berichtes der Bayeri
schen Staatsregierung (5) und der derzeitigen 
Verwaltungsanweisungen dargestellt werden, wie 
in der Flurbereinigung dem gemeinsamen Interes
se an der Erhaltung und naturnahen Gestaltung 
der gewachsenen Kulturlandschaft am besten 
Rechnung getragen werden kann.

4.1 Beteiligung des Naturschutzes

Die Beteiligung der Behörden und Verbände des 
Naturschutzes wurde in den letzten Jahren stark 
intensiviert. Sie dürfte weitgehend zufriedenstel
lend verlaufen. Zu notwendigen und möglichen 
weiteren Verbesserungen sind wir grundsätzlich 
bereit. Allerdings muß von den Vertretern des Na
turschutzes eine zeit- und sachgerechte Mitarbeit 
gewährleistet sein.

42  Landschaftsplanung in der Flurbereinigung

Heute ist in jeder anlaufenden Flurbereinigung 
eine eigene "Landschaftsplanung in der Flurberei
nigung" mit den drei Teilen Entwicklung - Gestal
tung - Sicherung Standard. Für ältere Verfahren 
können je nach Bedarf entsprechende Planungen 
durchgeführt werden.
Die Landschaftsplanung in der Flurbereinigung 
wird in der Regel an freischaffende Landschafts
architekten vergeben. Sie greift, soweit vorhanden, 
auf die gemeindliche Landschaftsplanung zurück. 
In die Planung gehen auch die Gesichtspunkte des 
Erosionsschutzes ein.
Mit der Landschaftsplanung in der Flurbereini
gung ist sichergestellt, daß die Belange des Natur
schutzes weitgehend beachtet werden.

43 Allgemeine Grundsätze für die zweckmäßi
ge Neugestaltung des Flurbereinigungsge
bietes (Neugestaltungsgrundsätze)

In die Neugestaltungsgrundsätze gehen die Aussa
gen der Landschaftsplanung in der Flurbereini
gung Stufe 1 Entwicklung ein. Die Flurbe
reinigungsdirektion trifft grundsätzliche Aussa
gen, wie die Belange von Naturschutz und Land
schaftspflege zu berücksichtigen sind. Die Neu
gestaltungsgrundsätze sind Weisungen der Flur
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bereinigungsdirektion, nach denen die Teilneh
mergemeinschaft ihre Planungen auszurichten 
hat.

4.4 Plan über die gemeinschaftlichen und öffent
lichen Anlagen

Der Plan über die gemeinschaftlichen und öffent
lichen Anlagen enthält die Aussagen der Stufe 2 - 
Gestaltung der Landschaftsplanung in der Flur
bereinigung. Die in der Flurbereinigung zu erhal
tenden und neugeplanten Landschaftsbestandtei
le sind in ihn aufzunehmen. Hierzu gehören nicht 
nur die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
etwaige Eingriffe, sondern auch eigenständige 
landschaftspflegerische Maßnahmen der Flurbe
reinigung. Flächenbereitstellungen für ökologisch 
bedeutsame Gebiete können im Plan nachrichtlich 
dargestellt werden. Der Plan wird vom Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft aufgestellt und be
darf der Feststellung oder Genehmigung durch 
die Flurbereinigungsdirektion.

4.5 Neuordnung des Grundbesitzes

Bei der Neuordnung des Grundbesitzes hat die 
Flurbereinigung außerordentliche Möglichkeiten 
zur Gestaltung von Natur und Landschaft, die es 
zu nutzen gilt. Besonders folgende Gesichtspunk
te sind von Bedeutung:

4.5.1 Unterstützung der Bemühungen zur Ver
minderung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und der Programme des Natur
schutzes

Die Verminderung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und die Programme des Naturschutzes 
können von der Flurbereinigung vor allem unter
stützt werden, wenn Nutzungsänderungen oder 
die Extensivierung der landwirtschaftlichen Bo
dennutzungvorgesehen sind. Ähnliches gilt für die 
im Jahrhundertvertrag für die Landwirtschaft er
wähnten landeskulturellen und landespflegeri
schen Leistungen.
Die Grundstücke von Eigentümern, die an derar
tigen Programmen teilnehmen, können in Lagen 
zusammengelegt werden, die auch für den Natur
schutz interessant sind. Voraussetzung ist ein Kon
zept, das schnelles Handeln im gemeinsamen In
teresse von Landwirtschaft und Naturschutz er
möglicht.

4.5.2 Landabzug

Die Bayerische Staatsregierung hat sich gegen die 
Forderung des Sachverständigenrates ausgespro
chen, durch eine Änderung des Flurbereinigungs
gesetzes einen unentgeltlichen Landabzug von bis

zu 3 % allein für Zwecke des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu ermöglichen. Die benö
tigten Flächen sollen möglichst im normalen 
Grundstücksverkehr erworben werden.

4.5.3 Schlaggröße

Zur Schlaggröße ist zunächst festzustellen, daß 
diese bei der vielfältigen bayerischen Landschaft 
häufig durch das Gelände begrenzt wird. Größere 
Planierungen, wie sie noch vor 20 Jahren vorge
nommen wurden, kommen heute nicht mehr in 
Frage.
In dem Bericht an den Bayerischen Landtag ver
tritt die Bayerische Staatsregierung die Auffas
sung, daß Schlaglängen von 400 500 m und
durchschnittliche Schlaggrößen von 4 - 5 ha grund
sätzlich aus ökologischer Sicht akzeptiert werden 
können. Sind größere Schläge unumgänglich und 
wird dadurch ein Eingriff in Natur und Landschaft 
verursacht, soll ein Ausgleich geschaffen werden. 
Diese Schlaggrößen entsprechen auch aus land
wirtschaftlicher Sicht den Anforderungen, die an 
die Neuordnung des Grundbesitzes zu stellen sind. 
Betriebswirtschaftliche Untersuchungen haben 
gezeigt, daß

-  die genannten Schlaggrößen im Durchschnitt 
nicht erreicht werden,

-  größere Schläge mit der Ausnahme bei Groß
betrieben vielfach nicht erforderlich sind.

Wir sehen deshalb keine allzu großen Probleme, 
die neuen Grundstücke sowohl landwirtschaftli
chen wie ökologischen Erfordernissen anzupas
sen.

4.5.4 Sicherung ökologisch wertvoller Flächen

Wir sind mit dem Bund Naturschutz einig, daß 
ökologisch bedeutsame Flächen soweit möglich in 
der Hand von Landwirten bleiben sollen. Gerade 
in Zeiten, in denen die Gesellschaft mehr und 
mehr bereit ist, landespflegerische Leistungen zu 
vergüten, muß darauf geachtet werden, den Land
wirten diese Verdienstmöglichkeiten zu erhalten 
oder neu zu schaffen.
Nur soweit es aus fachlicher Sicht erforderlich ist, 
derartige Flächen in das Eigentum von Körper
schaften des öffentlichen Rechts oder sonstiger 
geeigneter Träger überzuführen, soll dies gesche
hen. Besonders ist dies der Fall, wenn die Flächen 
durch besondere Maßnahmen umgestaltet wer
den müssen oder regelmäßig hohe Entschädigun
gen zu zahlen sind. Gleiches gilt, wenn sich keine 
Landwirte finden, derartige Flächen zu überneh
men.
Im Flurbereinigungsplan können erforderliche 
landespflegerische Auflagen entweder durch 
Festsetzungen mit der Wirkung von Gemeindesat
zungen oder durch Eintragungen im Grundbuch
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gesichert werden. Auch können Auflagen durch 
privatrechtliche, dinglich nicht abgesicherte Ver
träge verwirklicht werden. Entscheidend ist, daß 
den Teilnehmern ein angemessener Ausgleich ge
geben wird.

4.6 Landerwerb für Zwecke des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege

Durch einen rechtzeitigen Erwerb von zum Aus
tausch geeignetem Land können wichtige Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege er
reicht werden.
Probleme bereitet aber die Finanzierung. Viel
leicht kann bei den sonstigen Maßnahmen der 
Flurbereinigung noch etwas Geld gespart werden, 
um zusätzliche Mittel für Naturschutzzwecke ab
zuzweigen. Der hierbei gegebene Spielraum dürf
te aber nur beschränkt sein, weil die Mittel der 
Flurbereinigung auch in Zukunft für die Rationa
lisierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung 
eingesetzt werden müssen.
Zu hoffen ist, daß die Ankündigung des Bayeri
schen Ministerpräsidenten im Jahrhundertvertrag 
für die Landwirtschaft (2), weitere Mittel für diese 
Zwecke zur Verfügung zu stellen, in den Haushalt 
des Freistaats Bayern Eingang fmden wird und 
damit zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen.

4.7 Eigene Verfahren nach dem Flurbereini
gungsgesetz für Zwecke des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege

Nach dem Flurbereinigungsgesetz können das ver
einfachte Flurbereinigungsverfahren, das be
schleunigte Zusammenlegungsverfahren und der 
freiwillige Landaustausch durchgeführt werden, 
um notwendige Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu ermöglichen. Die
selben Ziele können selbstverständlich auch in der 
Regelflurbereinigung verfolgt werden.
Die Bayerische Flurbereinigungsverwaltung ist 
hierzu grundsätzlich bereit. Aber obwohl diese 
Bestimmungen seit mehr als 10 Jahren im Flurbe
reinigungsgesetz stehen, wurden sie bisher bei 
weitem noch nicht hinreichend ausgeschöpft. Dies 
ist im Hinblick auf das beachtliche Durchfüh
rungspotential der Flurbereinigung bedauerlich

5. Verstärkte Berücksichtigung des Naturschut
zes und der Landschaftspflege in der Flurbe
reinigung

Das soeben Geschilderte ist heute Standard der 
Flurbereinigung. Wir werden von uns aus bemüht 
sein, das Wirken der Flurbereinigung für Natur
schutz und Landschaftspflege weiter zu vertiefen. 
Das allein genügt aber nicht. Sollen die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ver
stärkt in der Flurbereinigung berücksichtigt wer

den, bedarf es zusätzlicher Anstrengungen von 
allen Seiten. Auf folgende Überlegungen will ich 
Ihre Aufmerksamkeit besonders lenken:

5.1 Verstärkte Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und 
Flurbereinigung hat sich in den letzten Jahren 
laufend verbessert. Aber immer noch sind längst 
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht 
liegt dies daran, daß mancher Vertreter des Na
turschutzes noch nicht erkannt hat, welche Mög
lichkeiten die Flurbereinigung hat, seine Bestre
bungen zu unterstützen. Vielleicht ist sich auch 
mancher Flurbereiniger noch nicht klar, daß er 
gerade im Zusammenwirken mit dem Naturschutz 
den Wert seines Verfahrens steigern kann. 
Typisches Beispiel hierfür ist das Biotopverbund
system. Obwohl schon seit Jahren von diesem 
System gesprochen wird, liegen uns heute noch 
keine Planungen vor. Was wir hier verwirklichen, 
entsteht überwiegend in der Landschaftsplanung 
in der Flurbereinigung. Beide Seiten sollten sich 
überlegen, wie sie allseits verständliche, praktika
ble, den gemeinsamen Zielen dienende und finan
zierbare Lösungen verwirklichen können.

Vergleichsweise sei auf das Verhältnis zwischen 
Flurbereinigung und anderen öffentlichen Belan
gen hingewiesen. Autobahnen, Bundesfernstra
ßen, Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen, der 
Ausbau des Main-Donau-Kanals, der Donau- 
Ausbau und eine Vielzahl von gemeinnützigen 
Maßnahmen der Gemeinden werden von den je
weiligen Trägern zusammen mit der Flurbereini
gung mit bestem Erfolg für beide Seiten und die 
Grundeigentümer fast reibungslos durchgeführt. 
Beim Biotopverbundsystem und bei anderen Pla
nungen und Maßnahmen für Naturschutz und 
Landschaftspflege sollte es ähnlich laufen.
Ein weiteres Beispiel: Die Möglichkeit, eigene 
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz für 
notwendige Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege durchzuführen, wird bisher 
in Bayern viel zu wenig ausgenützt.
Von beiden Seiten scheint nach wie vor ein erheb
licher Nachholbedarf im geistigen Durchdringen 
der Materie und im planerischen Vollzug vorhan
den zu sein.

52  Finanzierung

Für die Finanzierung der Maßnahmen für Natur
schutz und Landschaftspflege gilt ähnliches. Die 
Flurbereinigung setzt laufend eigene Mittel für 
diese M aßnahm en ein. Die Ausgaben hierfür sind 
in den Jahren 1983 -1986 von 5,9 Mio DM/Jahr auf
16,4 Mio DM/Jahr gestiegen. Doch dies allein 
genügt nicht. Eine gemeinsame Strategie, wie die 
auf beiden Seiten vorhandenen Mittel am wir
kungsvollsten zum Wohle von Natur und Land
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schaft eingesetzt werden können, tut not. Nur 
wenn dies gelingt, kann auch die notwendige Ak
zeptanz bei den Politikern erreicht werden. Diese 
wird sich letztlich in der Bereitstellung der nötigen 
Mittel niederschlagen.

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß sich 
die Flurbereinigung in den zurückliegenden Jah
ren in hohem Maße den veränderten agrar- und 
umweltpolitischen Rahmenbedingungen ange
paßt hat. Die Flurbereinigung der auslaufenden 
80er Jahre hat anderen Charakter als die der aus
laufenden 70er Jahre. Dennoch bleibt viel zu tun, 
um auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. 
Dies gilt nicht nur für die Flurbereinigung. Auch 
der Naturschutz sollte das vertrauensvolle Zusam
menwirken suchen, das allein befriedigende Er
gebnisse erwarten läßt. Dabei eigene Initiativen zu 
ergreifen und in Verfahren nach dem Flurbereini
gungsgesetz gemeinsam zu verwirklichen, er
scheint mir als hohes Ziel.
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